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Ein Wort voraus

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der friiheren Sozialistischen Fodera-
tiven Republik Jugoslawien (SFRJ) ist am 12.10.1968 ein Abkommen Uber soziale
Sicherheit geschlossen worden (SV-Abkommen von 1968), das insbesondere fiir die
gesetzliche Rentenversicherung der beiden Vertragsstaaten wichtige Regelungen
enthalt.

Die ehemalige SFRJ hat sich jedoch im Jahre 1992 aufgelést. Aus ihr ist u.a. als Nach-
folgestaat Serbien und Montenegro hervorgegangen. Aufgrund dieser Situation sind
Deutschland und Serbien und Montenegro iibereingekommen, das Abkommen von
1968 im Verhaltnis zu ihren Staaten weiterhin anzuwenden.

Die vorliegende BfA-Information gibt lhnen aufgrund dieser Rechtslage einen Uber-
blick tiber die wichtigsten Auswirkungen des Abkommens von 1968 auf das deutsche
Rentenrecht.

Die Bundesversicherungsanstalt fiir Angestellte (BfA) ist gern bereit, Anfragen zu
beantworten, die Uber den Rahmen dieser BfA-Information hinausgehen. Wenn Sie
an die BfA schreiben, geben Sie bitte Ilhre Versicherungsnummer und — soweit
vorhanden — das Bearbeitungskennzeichen (BKZ) an. Sollten Sie noch keine Ver-
sicherungsnummer haben, so teilen Sie uns bitte Ihre Geburtsdaten, den Geburtsort,
den Geburtsnamen sowie lhre Staatsangehdrigkeit und das letzte Geschéaftszeichen
der BfA mit. Sie ersparen uns Riickfragen und helfen damit, Verz6gerungen zu ver-
meiden.
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1. Versicherungspflicht

Die Versicherungspflicht richtet sich aufgrund des SV-Abkommens von 1968 grund-
satzlich nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dessen Gebiet die Beschaftigung
ausgelbt wird.

Wird eine Beschaftigung in Deutschland ausgelbt, so ist ausschlieBlich nach deut-
schem Recht zu priifen, ob Versicherungspflicht besteht. Die serbisch-montenegri-
nischen Rechtsvorschriften finden keine Anwendung. Wird eine Beschaftigung in
Serbien und Montenegro ausgeiibt, richtet sich die Versicherungspflicht allein nach
serbisch-montenegrinischem Recht.

Von diesem Grundsatz sieht das Abkommen Ausnahmen vor bei: Entsendung, Arbeit-
nehmern auf Seeschiffen und im 6ffentlichen Dienst und der Ausnahmevereinbarung.
N&here Informationen zu diesen Ausnahmen enthalt die BfA-Information , Versiche-
rungspflicht bei Beschaftigung im Ausland” und , Versicherungspflicht bei Beschafti-
gung von Personen aus dem Ausland”.

2. Beitragserstattung

an Versicherte, die weder pflichtversichert noch zur freiwilligen Versicherung berech-
tigt sind

Hat der Versicherte seinen gewohnlichen Aufenthalt in das Ausland verlegt, kann fiir
ihn auf Antrag die Erstattung der von ihm getragenen Beitrage zur deutschen gesetz-
lichen Rentenversicherung in Betracht kommen.

Voraussetzung ist, dass im Zeitpunkt der Antragstellung

B nicht das Recht zur freiwilligen Versicherung in der deutschen Rentenversiche-
rung (RV) besteht und

B keine Versicherungspflicht in der Rentenversicherung vorliegt und

B seit dem Entfallen der Versicherungspflicht 24 Kalendermonate verstrichen sind
und nicht erneut Versicherungspflicht in der Rentenversicherung eingetreten ist.

Eine Beitragserstattung ist ausgeschlossen, wenn bereits eine serbisch-montenegrini-
sche Rente bezogen wird und dieser Rentenanspruch nur durch die Zusammenrech-
nung mit deutschen Versicherungszeiten entstanden ist.

2.1 Deutsche

Deutsche sind auch fiir Zeiten des gewohnlichen Aufenthalts im Ausland grundsatzlich
zur freiwilligen Versicherung in der deutschen RV berechtigt. Fiir sie kommt daher
bereits aus diesem Grunde die Beitragserstattung nicht in Betracht. Etwas anderes
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gilt nur fir bestimmte Personen, bei denen das Gesetz die freiwillige Versicherung von
einer bestimmten Vorversicherungszeit abhangig macht (z.B. bei deutschen Beamten).

2.2 Auslander

2.2.1 Gewohnlicher Aufenthalt in Serbien und Montenegro

Bei gewdhnlichem Aufenthalt in Serbien und Montenegro kommt fir Staatsange-
hérige von Serbien und Montenegro und Fliichtlinge i.S. der Genfer Fllicht-
lingskonvention eine Beitragserstattung nicht in Betracht, weil fiir sie nach dem SV-
Abkommen von 1968 die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung in der deutschen
Rentenversicherung besteht.

Fir sonstige auslandische Staatsangehdrige (Drittstaatsangehérige) mit gewohn-
lichem Aufenthalt in Serbien und Montenegro, die nicht zur freiwilligen Versicherung
in der deutschen Rentenversicherung berechtigt sind, kommt eine Beitragserstattung
dann in Betracht, wenn sie (im Zeitpunkt der Antragstellung oder in den letzten
24 Monaten vor der Antragstellung) nicht in der deutschen, serbisch-montenegrini-
schen, bosnisch-herzegowinischen, britischen, kroatischen, mazedonischen, sloweni-
schen oder tiirkischen Rentenversicherung pflichtversichert sind oder waren.

2.2.2 Gewohnlicher Aufenthalt in einem anderen auslandischen Staat
2.2.2.1 Aufenthalt in einem EG-Mitgliedstaat

Staatsangehdrige Serbien und Montenegros, die ihren rechtmaBigen Wohnsitz in
einem EG-Mitgliedstaat haben, sind nach den Rechtsvorschriften der Europdischen
Gemeinschaft bereits dann zur freiwilligen Versicherung berechtigt, wenn sie einen
Beitrag zur deutschen Rentenversicherung gezahlt haben. Eine Beitragserstattung ist
in diesen Fallen nicht mdglich.

2.2.2.2 Aufenthalt in sonstigen Staaten

Bei gewothnlichem Aufenthalt in einem anderen ausldndischen Staat (z.B. USA,
Kroatien) sind Staatsangehdrige von Serbien und Montenegro grundsétzlich
nicht zur freiwilligen Versicherung in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung
berechtigt. Fiir sie kann daher eine Beitragserstattung in Betracht kommen. Allerdings
ist zu beachten, dass eine Pflichtversicherung (im Zeitpunkt der Antragstellung oder
in den letzten 24 Monaten vor der Antragstellung) in der deutschen, serbisch-mon-
tenegrinischen, bosnisch-herzegowinischen, britischen, kroatischen, mazedonischen,
slowenischen oder tiirkischen Rentenversicherung die Beitragserstattung ausschlieft.

2.3 Folgen der Beitragserstattung

Mit der Beitragserstattung wird das Versicherungsverhaltnis aufgel6st. Anspriiche
aus den bis zur Erstattung zurlickgelegten rentenrechtlichen Zeiten bestehen nicht
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mehr, und zwar auch dann nicht, wenn diese Zeiten von der Beitragserstattung aus-
geschlossen sind.

Weitere Einzelheiten zur Beitragserstattung ergeben sich aus der BfA-Information
— Die Beitragserstattung in das Ausland —.

3. Renten

3.1 Rentenanspruch

Sind sowohl in der deutschen als auch in der serbisch-montenegrinischen Rentenver-
sicherung Versicherungszeiten erworben worden, kann eine Rente aus den deutschen
Zeiten nur vom deutschen Trager und aus den serbisch-montenegrinischen Zeiten nur
vom Trager in Serbien und Montenegro gewahrt werden. Beide Staaten haben also
getrennt zu priifen, ob nach ihrem nationalen Recht ein Rentenanspruch besteht.
Soweit nach den deutschen bzw. den serbisch-montenegrinischen Bestimmungen
fir den Rentenanspruch allerdings die Zuriicklegung einer bestimmten Mindestversi-
cherungszeit (Wartezeit) erforderlich ist, sind aufgrund des SV-Abkommens von 1968
auch die Zeiten im anderen Staat zu beriicksichtigen.

So verlangt bspw. das deutsche Recht fir den Anspruch auf Rente wegen Erwerbs-
minderung (Invaliditat), Altersrente wegen Vollendung des 65. Lebensjahres und
Hinterbliebenenrente die Erfillung der Wartezeit von fiinf Jahren. Fiir die Erflllung
der Wartezeit von flinf Jahren werden daher die deutschen und serbisch-montene-
grinischen Versicherungszeiten zusammengerechnet, wenn sie nicht auf dieselbe Zeit
entfallen. Dies gilt ebenso fiir die Erfiillung der langeren Wartezeit bei den vorgezo-
genen deutschen Altersrenten.

Besonderheit:

Zur Vermeidung von Kleinstrenten bestimmt das SV-Abkommen von 1968, dass der
Versicherungstrager des Vertragsstaates, nach dessen Rechtsvorschriften weniger als
12 Monate Versicherungszeit fiir die Berechnung der Rente zu berticksichtigen sind,
grundsatzlich nicht zur Zahlung der Rente verpflichtet ist. Diese weniger als 12 Mo-
nate sind in der Rente des anderen Vertragsstaates abzugelten.

3.2 Rentenberechnung

Besteht aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung ein Rentenanspruch
(ggf. aufgrund der Zusammenrechnung deutscher und serbisch-montenegrinischer
Versicherungszeiten — siehe 3.1), so wird die deutsche Rente allein aus den nach den
deutschen Rechtsvorschriften anrechenbaren Zeiten berechnet.
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3.3 Rentenzahlung in das Ausland

Sofern Deutsche, Staatsangehdrige Serbien und Montenegros oder Flichtlinge i.S.
der Genfer Flichtlingskonvention in der Bundesrepublik Deutschland Beitrdge zur
deutschen gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben, die nicht erstattet wor-
den sind, erfolgt aufgrund des SV-Abkommens von 1968 die Zahlung der deutschen
Rente aus diesen Beitragen nach Serbien und Montenegro in voller Hohe. Dies
gilt auch fir Hinterbliebene von Deutschen und Staatsangehdrigen von Serbien und
Montenegro.

Bei gewdhnlichem Aufenthalt in einem anderen auslandischen Staat wird die
deutsche Rente an Deutsche und Staatsangehdrige Serbien und Montenegros grund-
satzlich ebenfalls gezahlt. Hier konnen sich aber Einschrankungen bei der deutschen
Rente ergeben, wenn der Rentenanspruch vom Vorliegen einer Erwerbsminderung
abhéngig ist. So kann beispielsweise ein Anspruch auf deutsche Rente wegen Er-
werbsminderung bei gewdhnlichem Aufenthalt in einem anderen ausléndischen Staat
grundsétzlich nur dann entstehen, wenn die Erwerbsminderung unabhéngig von der
deutschen Arbeitsmarktlage vorliegt.

Besonderheiten kénnen sich ggf. dann ergeben, wenn in Bezug auf den auslandi-
schen Aufenthaltsstaat weitere internationale Vereinbarungen auf dem Gebiet der
Rentenversicherung anzuwenden sind.

Weitere Einzelheiten zur Rentenzahlung in das Ausland (auch fiir Angehdrige anderer
Staaten) ergeben sich aus der BfA-Information — Rentenzahlung an Berechtigte im
Ausland —.

4. Rehabilitation

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeits-
leben werden von der Bundesversicherungsanstalt fiir Angestellte in der Regel
in Deutschland durchgefihrt. Soweit deren Gewahrung an das Vorhandensein
bestimmter Mindestversicherungszeiten geknupft ist, werden die deutschen und
serbisch-montenegrinischen Versicherungszeiten, die nicht auf dieselbe Zeit entfallen,
zusammengerechnet.

Haben Versicherte eine Leistung zur Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben
der deutschen Rentenversicherung in Anspruch genommen, kénnen bei einer eventuel-
len Beitragserstattung (vgl. unter 2.) nur die spater gezahlten Beitrage erstattet werden.

Bei Berechtigten mit gewdhnlichem Aufenthalt in Serbien und Montenegro kann sich
ein Anspruch auf die o.a. Leistungen im Ubrigen nur dann ergeben, wenn fiir sie im
Monat der Antragstellung Pflichtbeitrdge zur deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung gezahlt oder nur deshalb nicht gezahlt worden sind, weil sie im Anschluss an
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eine nach den deutschen Rechtsvorschriften versicherte Beschaftigung oder selbstan-
dige Tatigkeit arbeitsunfahig waren.

5. Kranken- und Pflegeversicherung
5.1 Deutsche Pflicht-KVdR und soziale Pflegeversicherung

Bei gewdhnlichem Aufenthalt in Serbien und Montenegro kann es aufgrund des
Antrags / Bezuges einer deutschen Rente nur dann zu einer Pflichtversicherung in der
deutschen gesetzlichen Krankenversicherung (KVdR) kommen, sofern

M nicht auch eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung von Serbien und
Montenegro beantragt ist oder bezogen wird, und

B eine bestimmte Vorversicherungszeit in der deutschen gesetzlichen Krankenversi-
cherung erflillt ist.

Eine Versicherungspflicht in der Pflegeversicherung nach den deutschen Rechtsvor-
schriften ist bei gewdhnlichem Aufenthalt in Serbien und Montenegro nicht zuldssig.

Einzelheiten zur Kranken- und Pflegeversicherung kénnen Sie bei der deutschen ge-
setzlichen Krankenkasse, bei der Sie zuletzt in Deutschland krankenversichert waren,
erfragen.

5.2 Zuschuss zur Krankenversicherung

Bezieher einer deutschen Rente mit gewdhnlichem Aufenthalt in Serbien und Monte-
negro, die

B Deutsche oder Staatsangehdrige von Serbien und Montenegro oder Hinterbliebe-
ne der vorgenannten Staatsangehdrigen oder Fllichtlinge i.S. der Genfer Fliicht-
lingskonvention sind und

B fir die keine deutsche Pflichtkrankenversicherung besteht und

B die ausnahmsweise bei einer deutschen freiwilligen / privaten Krankenversiche-
rung versichert sind,

kénnen auf Antrag zu ihrer deutschen freiwilligen / privaten Krankenversiche-
rung einen Beitragszuschuss erhalten.

! Zuschussfahig ist auch eine freiwillige / private Krankenversicherung, die der Aufsicht eines ande-
ren Staates unterliegt, in dem das Recht der Europdischen Gemeinschaften iiber soziale Sicherheit,
die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, anzuwenden ist (beispielsweise Spanien, Schweiz, Norwegen).
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Zur Frage, ob eine freiwillige / private Krankenversicherung im vorstehenden Sinne
bei gewdhnlichem Aufenthalt in Serbien und Montenegro zuldssig ist bzw. angeboten
wird, konnen wir keine Auskunft geben.

6. Anfragen

Die angesprochenen BfA-Informationen kénnen Sie bestellen beim Dezernat
fiir Presse- und Offentlichkeitsarbeit der Bundesversicherungsanstalt fiir
Angestellte,

Postanschrift: 10704 Berlin.

Die BfA ist gern bereit, Anfragen zu beantworten, die iiber den Rahmen der vorlie-
genden BfA-Information hinausgehen. Diese Anfragen richten Sie bitte an die

Bundesversicherungsanstalt fiir Angestellte
10704 Berlin

Geben Sie dabei bitte lhre Versicherungsnummer und — soweit vorhanden — das
Bearbeitungskennzeichen (BKZ) an. Sollten Sie noch keine Versicherungsnummer er-
halten haben, so teilen Sie uns bitte lhre Geburtsdaten, den Geburtsort, den Geburts-
namen sowie Ihre Staatsangehdrigkeit und das letzte Geschéftszeichen der BfA mit.
Sie ersparen uns Riickfragen und helfen damit, Verzégerungen zu vermeiden.

Fragen, die ausschlieBlich das serbisch-montenegrinische Recht betreffen, bitten wir
direkt an den jeweiligen serbisch-montenegrischen Versicherungstrager zu richten.

Die Anschriften lauten:

Serbien Kosovo

REPUBLICKI FOND ZA PENZIJSKO ADMINISTRATA PENSIONALE
| INVALIDSKO OSIGURANJE E KOSOVES

ZAPOSLENIH -Direkcija- Rruga e Lubjanes Nr. 6

Dr. Aleksandra Kostica br. 9 Pristina, Kosovo (UNMIK)
11000 Beograd 38000 Pristina

Vojvodina Montenegro

REPUBLICKI FOND ZA PENZIJSKO REPUBLICKI FOND PENZIJSKOG
| INVALIDSKO OSIGURANJE I INVALIDSKOG OSIGRUANJA
ZAPOSLENIH Jole Piletica br. 2

SluZba direkcije u Novom Sadu 81000 Podgorica

Zitni trg br. 3

21000 Novi Sad

Zwischenstaatliche Regelungen mit Serbien und Montenegro




	Titel
	Inhaltsangabe
	Ein Wort voraus
	1. Versicherungspflicht
	2. Beitragserstattung
	2.1 Deutsche
	2.2 Ausländer
	2.3 Folgen der Beitragserstattung

	3. Renten
	3.1 Rentenanspruch
	3.2 Rentenberechnung
	3.3 Rentenzahlung in das Ausland

	4. Rehabilitation
	5. Kranken- und Pflegeversicherung
	5.1 Deutsche Pflicht-KVdR und soziale Pflegeversicherung
	5.2 Zuschuss zur Krankenversicherung

	6. Anfragen

